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Bebauungsplan Maßstab 1:500

Stadt Hamm
Gemarkung Hamm
Flur 2

Übersichtsplan Maßstab 1:5.000

0.0

Bebauungsplan Nr. 06.093
- Großer Sandweg -

Diese Satzung der Stadt Hamm vom 09.07.2019 ist am Tage der ortsüblichen 
Bekanntmachung ohne Durchführung des Genehmigungsverfahrens
gem. § 10 (2) und (3) BauGB am 30.08.2019 in Kraft getreten.

Rechtsgrundlagen:

§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - 
Westfalen (GO) vom 14. Juli 1994 (GV.NW S. 
666/SGV. NW 2023) - in der gegenwärtig geltenden 
Fassung -

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634) i.V.m. der Verordnung über die bauliche Nutzung 
der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) 
vom 26. Januar 1990 (BGBl. I S. 132) - jeweils in der 
gegenwärtig geltenden Fassung -

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesbauordnung 2018 - 
BauO NRW 2018) vom 03. August 2018 (GV. NRW. 
Ausgabe 2018 Nr. 19  S. 441 bis 458) - in der 
gegenwärtig geltenden Fassung -

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 
(BGBl.I S.58) - in der gegenwärtig geltenden Fassung -

   Die Planunterlage (Stand: 10.2018) entspricht den
   Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung.
   Die Festlegung der städtebaulichen Planung ist 
   geometrisch eindeutig.

   Hamm, 15.10.2019

   gez. Leistner
   Städt. Vermessungsdirektor
_____________________________________________

   Für den Entwurf:

   Hamm, 17.01.2019

   gez. Muhle              gez. Dersen
   Ltd. Städt. Baudirektor                   Städt. Baudirektor 
_____________________________________________

   Dieser Bebauungsplan besteht aus einem Blatt 
   Zeichnung.

   Hamm, 17.01.2019
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor
_____________________________________________

   Der Rat der Stadt Hamm hat gemäß § 2 (1) BauGB 
   am 01.10.2018 die Aufstellung dieses Bebauungs-
   planes der Innenentwicklung (§ 13a) beschlossen. 
   Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
   erfolgte am 08.12.2018.

   Hamm, 17.01.2019
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor
_____________________________________________
   
   Der Öffentlichkeit wurde nach § 13a (3) BauGB
   vom 17.12.2018 bis einschließlich 11.01.2019 
   die Möglichkeit gegeben, sich über die Ziele und 
   Zwecke der Planung zu informieren und sich
   hierzu zu äußern.

   Hamm, 17.01.2019
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor
_____________________________________________
   
   Gemäß § 13a (2) Nr. 1 i.V.m. § 13 (2) Nr. 2 BauGB
   wurde der von den Änderungen und Ergänzungen
   betroffenen Öffentlichkeit in der Zeit vom 
   18.03.2019 bis einschließlich 18.04.2019
   Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.
  
   Hamm, 03.05.2019
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor
_____________________________________________

   Der Rat der Stadt Hamm hat gemäß § 10 BauGB 
   diesen Bebauungsplan mit der Begründung vom 
   24.05.2019 einschließlich der in roter Farbe
   eingetragenen Änderungen am 09.07.2019 
   als Satzung beschlossen. 

   Hamm, 19.07.2019
   Der Oberbürgermeister 
   i.A. 
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor 
_____________________________________________

   Die Bereithaltung dieses Bebauungsplanes zu jeder-
   manns Einsicht ist gemäß § 10 (3) BauGB 
   am 30.08.2019 ortsüblich bekanntgemacht worden.

   Hamm, 04.09.2019
   Der Oberbürgermeister
   i.A.
   L.S. gez. Muhle
   Ltd. Städt. Baudirektor
_____________________________________________

Textliche Festsetzungen gemäß § 9 (1) BauGB
Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Ziffer 1 BauGB)
1. Als Art der baulichen Nutzung ist "Allgemeines Wohngebiet" (WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. 
Zulässigkeiten, Ausnahmen (§ 1 (4-9) BauNVO): Die in § 4 (3) BauNVO genannten, ausnahmsweise 
zulässigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes (Ziffer 1), die Gartenbaubetriebe (Ziffer 4) und 
Tankstellen (Ziffer 5) sind nicht Bestandteil des Bebauungsplans (§ 1 (6) Ziffer 1 BauNVO) und somit 
ausgeschlossen.

2. Gemäß § 16 (3) BauNVO darf die jeweils festgesetzte Gebäudehöhe (GH=höchster Punkt des 
Gebäudes) von maximal 68,50 m über NHN nicht überschritten werden. 
Eine Überschreitung der maximal zulässigen Gebäudehöhe (GH) ist durch Gebäude- und Anlagenteile 
(z.B. haustechnische Installationen, technische Bauteile o.ä.) um maximal 1,30 m (69,80 m über NHN) 
dann ausnahmsweise zulässig, wenn diese aus betriebstechnischen Gründen erforderlich sind.

Bauweise (§ 9 (1) Ziffer 2 BauGB)
3. Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die abweichende Bauweise (a) gemäß § 22 
(4) BauGB festgesetzt. In der abweichenden Bauweise dürfen Gebäude eine Länge von 50 m 
überschreiten und sind mit seitlichem Grenzabstand zu errichten.

Höhenlage des Baukörper (§ 9 (3) BauGB)

4. Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans dürfen Erdgeschossfußbodenhöhen (EFG) von 
mindestens 62,40 m über NHN nicht unterschritten und von maximal 62,90 m über NHN nicht 
überschritten werden. 

Örtliche Bauvorschriften gemäß § 9 (4) BauGB i.V.m. § 89 (2) BauO NRW
1. Dachgestaltung:
Flachdächer mit einer zusammenhängenden Fläche von mehr als 25 qm sind mindestens zu 50 % zu 
begrünen. 

2. Müllbehälter: 
Stellplätze zur Unterbringung von Müllbehältern sind der Einsicht von der öffentlichen Verkehrsfläche, 
z.B. durch Begrünungsmaßnahmen, zu entziehen.

3. Gestaltung und Instandhaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke:
Flächen, die weder überbaut sind, noch als Wegefläche oder Stellplatz dienen, sind als Grünflächen 
oder Spielflächen anzulegen und zu pflegen. 

Hinweise:
Denkmalschutz: Aufgrund archäologischer Fundstellen im Umfeld des Plangebietes ist im vorliegenden 
Fall, die archäologische Begleitung aller geplanten Bodeneingriffe notwendig, damit die auftretende 
Bodendenkmalschutzsubstanz umgehend festgestellt, dokumentiert und gegebenenfalls geborgen 
werden kann. Diese Begleitung ist von Personal einer archäologischen Fachfirma durchzuführen. 

Kampfmittel: Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe (KBD-WL) hat zur 
Kampfmittelsituation im Plangebiet Stellung genommen. Demnach liegen nach heutigem Stand keine 
Hinweise auf Blindgängerverdachtspunkte im Planbereich vor. Wegen erkennbarer Kriegsbeeinflussung 
(Bombardierung) sind im Zusammenhang mit anstehenden Baumaßnahmen abhängig von deren Art und 
Umfang ggf. zusätzliche Überprüfungsmaßnahmen des KBD-WL erforderlich (Oberflächendetektionen 
der Bauflächen, Sondieren von Keller- und Baugruben, Bohrlochdetektionen vor Ramm- oder 
Bohrarbeiten). Die Festlegung dieser Maßnahmen erfolgt einzelfallbezogen im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens. Die Maßnahmen sind von den jeweiligen Bauherren zu veranlassen und 
bei der Feuerwehr der Stadt Hamm per Email anzumelden unter feuerwehr-zs@stadt.hamm.de.
Bei Baugrundeingriffen ist erhöhte Aufmerksamkeit geboten, da die Existenz von Kampfmitteln nie ganz 
ausgeschlossen werden kann. Falls bei Erdarbeiten Beobachtungen gemacht werden sollten, die auf 
Kampfmittel hindeuten (außergewöhnliche Verfärbung des Erdreichs, Auffinden verdächtiger 
Gegenstände), sind die Arbeiten sofort einzustellen und es ist umgehend telefonisch die Feuerwehr der 
Stadt Hamm (02381/903-250, 903-0 oder Notruf 112) oder die Polizei (02381 / 916-0 oder Notruf 110) zu 
verständigen.

Bergbau: Die Bezirksregierung Arnsberg hat auf verliehene Bergrechts-, Bewilligungs- und 
Erlaubnisfelder hingewiesen. Aufgrund der jeweils beschränkten Laufzeit erteilter Bewilligungen und 
Erlaubnisse (in der Regel fünf Jahre) sind im Bedarfsfall aktuelle Informationen bei der Bezirksregierung 
Arnsberg, Abteilung 6 - Bergbau und Energie in NRW, Goebenstraße 25, 44135 Dortmund einzuholen.

Grundwasser: Sofern die geplanten Gebäude im Grundwasser bzw. im Schwankungsbereich des 
Grundwassers errichtet werden, müssen Keller in abgedichteter Form als weiße oder schwarze Wanne 
ausgebildet werden. Nach der Abwassersatzung der Stadt Hamm dürfen Drainleitungen weder direkt 
noch indirekt über die Grundstücksentwässerungsanlagen an die Abwasseranlage angeschlossen 
werden. 

Zisternen: Unverschmutztes Niederschlagswasser (z.B. von Dachflächen) kann in Zisternen eingeleitet 
und als Brauchwasser verwendet werden. Durch vorzusehende Überläufe an den Zisternen ist ein 
Abfluss in die Anlagen zur Ableitung des Niederschlagswassers sicherzustellen.

Artenschutz: Im Plangebiet sind die Belange von planungsrelevanten Arten nach BNatSchG beachtlich. 
Nähere Ausführungen hierzu enthält die artenschutzrechtliche Prüfung des Büros für 
Landschaftsökologie und Umweltplanung Wittenborg (Hamm) vom 02.03.2019 in der Akte zum 
Bebauungsplan. 
Zur Vermeidung von direkten Störungen und ggf. Tötungen von Individuen sind mögliche Rodungen 
grundsätzlich innerhalb der von § 39 (5) Satz 2 BNatSchG vorgegebenen Zeiträume (30.09.bis 01.03.) 
durchzuführen. 

Methangas: Nach gutachterlichen Feststellungen liegt der Geltungsbereich des Bebauungsplanes in 
einem großflächigen Bereich, in dem aktuell Ausgasungen von Kohlenflözgasen auftreten können. Eine 
Freisetzung aus Methan ist insbesondere dann möglich, wenn die abdichtenden Schichten des Quartär 
sowie des Emscher-Mergels durchteuft werden. Es können dann bautechnische Maßnahmen wie zum 
Beispiel eine flächige Gasdränage unter Neubauten oder eine Abführung von aufsteigendem Gas zum 
Beispiel mittels Rigolen, Drainplatten oder Entgasungsleitungen notwendig werden. Es wird daher 
dringend empfohlen, objektbezogene Untersuchungen sowie die Konzepterarbeitung von Vorsorge- und 
Sicherheitsvorkehrungen durch einen Sachverständigen durchführen zu lassen. Nähere Informationen 
können beim Umweltamt der Stadt Hamm eingeholt werden. Konkretisiert die Untersuchung ein 
Gefahrenpotential, ist das Umweltamt zu informieren. 

DIN-Normen und sonstige Quellen: Die auf dieser Planurkunde genannten DIN-Normen, 
VDI-Richtlinien und sonstigen Quellen können im Bautechnischen Bürgeramt des Technischen 
Rathauses, Gustav-Heinemann-Straße 10, 59065 Hamm eingesehen werden. 

Stand der Kontaktdaten: Die in den Hinweisen angegebenen Kontaktdaten (Name, Adresse, Fax- oder 
Telefonnummer) haben den Stand von März 2019. 

  69,00 Höhenlage bei Festsetzungen
 j (§ 9 Abs. 2 und Abs. 6 BauGB)

z.B. Oberkante Fahrbahn in m über NHN 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans 
(§ 9 Abs. 7 BauGB )

Sonstige Darstellungen (keine Festsetzungen)

Bemaßung

   69,00 vorhandene Geländehöhe über NHN
  j z.B. Oberkante Fahrbahn in m über NHN 

vorhandene Bebauung mit Hausnummer (z.B. 5)

     122 Flurstücksnummer

Flurstücksgrenze mit Grenzpunkt

Flurgrenze

Gemarkungsgrenze

Zeichenerklärung
Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 
Baugesetzbuch (BauGB)
Auszug aus der Planzeichenverordnung (PlanzV)

 Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sowie §§ 1 bis 11 der BauNVO)

WA Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 17 BauNVO)

0,8 Geschoßflächenzahl (GFZ), als Höchstmaß

0,4 Grundflächenzahl (GRZ)

Zahl der Vollgeschosse

  II als Höchstmaß

Höhe der baulichen Anlagen in         m über einem
Bezugspunkt

TH Traufhöhe, z.B. 116,0 m über NHN

FH Firsthöhe, z.B. 124,5 m über NHN

GH Gebäudehöhe, z.B. 68,5 m über NHN

Bauweise, Baulinie, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

a Abweichende Bauweise

Baugrenze

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

öffentliche Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie 

Kennzeichnung in Textform gemäß §9(5)BauGB
Unter den im Geltungsbereich liegenden Flächen ging der 
Bergbau um.
Auch nach Beendigung des Kohleabbaues muss mit 
bergbaulichen Auswirkungen gerechnet werden.

Mit Geh- (G), Fahr- (F) und Leitungsrechten (L) zu 
belastende Flächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

(Begünstigte siehe Einschrieb) 
zugunsten
d) der Stadtwerke


